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Einleitung und Gang der Darstellung

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der Vertragsübernahme, 
d. h. der Auswechslung einer Partei eines (zweiseitigen) Vertrages durch Rechts-
geschäft. Es geht also nicht um den Beitritt eines weiteren Vertragspartners und 
auch nicht um einen Vertragsübergang kraft Gesetzes, wie ihn z. B. die §§  566 ff., 
613a BGB; §§  95 ff. VVG anordnen. Ausgespart wird zudem die Übertragung 
von Gesellschaftsanteilen. Insoweit hat sich eine gesellschaftsrechtliche Sonder-
dogmatik entwickelt, die sich weitgehend von den mit der Übernahme eines 
»normalen« Vertragsverhältnisses verbundenen Fragen entfernt hat.

Ausdrückliche gesetzliche Regelungen für die Vertragsübernahme fehlen 
weitgehend – der Gesetzgeber des BGB hatte an die Übertragung eines ganzen 
Vertragsverhältnisses noch nicht gedacht. Einzelne neuere Vorschriften (§§  309 
Nr.  10, 651b I 1 BGB) setzen allerdings voraus, dass es ein derartiges Rechtsins-
titut gibt. Dennoch handelt es sich nicht um ein neues Phänomen. Schon bald 
nach Inkrafttreten des BGB haben sich Rechtsprechung und Schrifttum mit der 
Zulässigkeit der Vertragsübernahme und mit ihrer konstruktiven Begründung 
beschäftigt. Die Praxis zeigt nämlich, dass es ein großes Bedürfnis gibt, Verträ-
ge rechtsgeschäftlich zu übertragen. Diese Gestaltung fi ndet sich vor allem bei 
Dauerschuldverhältnissen, insbesondere bei Miet-1, Darlehens-2, Getränke-
bezugs-3 und Leasingverträgen4. Aber auch für die Übernahme von auf einen 
einmaligen Leistungsaustausch gerichteten Verträgen (etwa Kauf-5 oder Bau-
verträgen6) gibt es Beispiele aus der Rechtsprechung. Schließlich kommen Ver-
tragsübernahmen oftmals auch im Zusammenhang mit Unternehmenskaufver-
trägen vor. Der mit der Vertragsübernahme regelmäßig angestrebte unverän-
derte Übergang des Schuldverhältnisses kann für die Beteiligten erhebliche 
Vorteile mit sich bringen. So ersparen sie sich etwa ein erneutes Aushandeln des 
Vertrages und die damit verbundenen Transaktionskosten.

1 Vgl. z. B. BGHZ 72, 394; 95, 88; 137, 255; BGH NJW-RR 2005, 958 (jeweils zum Mieter-
wechsel); BGHZ 154, 171 (Vermieterwechsel).

2 Vgl. z. B. BGHZ 129, 371; BGH NJW 1988, 2362; NJW-RR 1993, 243; NJW 1995, 2290; 
OLG Nürnberg NJW 1965, 1919.

3 Vgl. z. B. BGHZ 142, 23.
4 Vgl. z. B. OLG Düsseldorf NJW-RR 2001, 641.
5 Vgl. z. B. BGHZ 96, 302; BGH NJW 1996, 2503; NJW 2008, 1803, 1804.
6 OLG Koblenz BauR 2000, 936.



2 Einleitung und Gang der Darstellung

Die der Vertragsübernahme zugrunde liegenden Rechtsbeziehungen sind 
komplex. Das liegt schon daran, dass es notwendig drei Beteiligte gibt, die ganz 
unterschiedliche Ziele verfolgen können. Zudem muss man mehrere rechtliche 
Ebenen auseinanderhalten. Neben das eigentliche Übernahmegeschäft kann 
unter Umständen ein von allen oder nur von zwei der Betroffenen geschlossenes 
Grundgeschäft treten. Außerdem ist die Übernahme von ihrem Objekt – dem 
übernommenen Hauptvertrag – zu unterscheiden. Welchen Einfl uss ein Aus-
tausch des Vertragspartners auf die einzelnen »Bestandteile« des übernom-
menen Vertrages – etwa auf bereits begründete Gestaltungsrechte oder auf Si-
cherheiten – hat, liegt nicht auf der Hand.

Neuere monographische Untersuchungen des Themas gibt es nicht. Speziell 
die Vertragsübernahme hatte zuletzt die Arbeit von Pieper7 aus dem Jahr 1963 
zum Gegenstand. In deren Mittelpunkt stand vor allem die dogmatische Ein-
ordnung der Übernahme eines Vertragsverhältnisses, die Pieper als einheit-
liches Rechtsgeschäft eigener Art konstruiert. Die Mehrzahl der in neuerer Zeit 
aufgetretenen Rechtsfragen nimmt er nicht in den Blick. Jüngeren Datums ist 
die Habilitationsschrift von Dörner8 aus dem Jahr 1985. Deren Schwerpunkt 
liegt allerdings nicht auf der Vertragsübernahme, sondern auf der Entwicklung 
übergreifender Regeln für alle Sukzessionsgeschäfte. Auch Dörner konnte zu-
dem zahlreiche, erst in der Folgezeit aktuell gewordene Probleme (etwa bei der 
Anwendung verbraucherkreditrechtlicher oder AGB-rechtlicher Vorschriften) 
noch nicht berücksichtigen. Im Übrigen fi nden sich in Rechtsprechung und 
Schrifttum vor allem Stellungnahmen zu Einzelfragen, deren Systematisierung 
noch weitgehend aussteht.

Im Folgenden werden zunächst im 1. Teil drei grundlegende Eigenschaften 
der Vertragsübernahme (ihre »Rechtsnatur«) und deren Bedeutung für ihr 
Verhältnis zu anderen Rechtsinstituten behandelt. Die weitere Darstellung 
orientiert sich dann an den mit der Übernahme eines Vertrages verbundenen 
oder davon betroffenen Rechtsgeschäften: der Übernahmevereinbarung nebst 
einer etwaigen Zustimmung als Hilfsgeschäft (2. Teil), dem übernommenen 
Vertrag (3. Teil) und schließlich dem etwaigen Grundgeschäft der Übernahme 
(4. Teil).

7 Pieper, Vertragsübernahme und Vertragsbeitritt.
8 Dörner, Dynamische Relativität.



1. Teil

Rechtsnatur und Verhältnis zu anderen Rechtsinstituten

Über drei grundsätzliche Annahmen ist man sich heute weitgehend einig: Bei 
der Vertragsübernahme handelt es sich um die Rechtsnachfolge in ein Schuld-
verhältnis, die eine Mitwirkung von drei Personen voraussetzt und als Verfü-
gung zu qualifi zieren ist.

Diese Aussagen werden im Folgenden erläutert: Dazu wird im 1. Abschnitt 
zunächst geklärt, wieso eine Rechtsnachfolge in ein Vertragsverhältnis über-
haupt durch Rechtsgeschäft vereinbart werden kann und wie sie sich zu anderen 
Rechtsinstituten – insbesondere solchen, die ähnliche Rechtsfolgen zum Ge-
genstand haben – verhält. Der »dreiseitige« Charakter der Vertragsübernahme 
wirft die – im 2. Abschnitt erörterte – Frage auf, auf welche Weise die drei Be-
teiligten mitwirken müssen. Schließlich wird im 3. Abschnitt untersucht, was 
genau mit der Einordnung der Vertragsübernahme als Verfügung gemeint ist 
und welche Folgerungen sich daraus – insbesondere für den Rechtsgrund der 
mit der Übernahme verbundenen Güterbewegungen – ergeben.

1. Abschnitt: Die Vertragsübernahme als Rechtsnachfolge

A. Zulässigkeit der Rechtsnachfolge in ein Vertragsverhältnis

Vertragsübernahme ist die Auswechslung der Vertragsparteien im Wege der 
Rechtsnachfolge. Wie bei der Nachfolge in einzelne Forderungen oder Verbind-
lichkeiten geht es darum, dem Nachfolger eine Rechts- und Pfl ichtenstellung zu 
verschaffen, die mit derjenigen seines Vorgängers inhaltsgleich ist. Die Identität 
des übertragenen Schuldverhältnisses bleibt also – abgesehen von der Person des 
Vertragspartners – bestehen: Der Übernehmer erhält – jedenfalls bei idealty-
pischer Betrachtung – alle mit dem Vertrag verbundenen Rechte und Rechtspo-
sitionen in der Gestalt und in dem Entwicklungsstadium, die sie im Zeitpunkt 
der Übernahme haben. Außerdem tritt er mit der Übernahme in genau die ver-
traglichen Pfl ichten oder Pfl ichtenstellungen ein, die seinen Vorgänger trafen.

Damit geht die Vertragsübernahme über eine – sicher zulässige – Kombinati-
on einer Aufhebung des zwischen den bisherigen Parteien bestehenden Ver-
trages mit dem Neuabschluss eines inhaltsgleichen Vertrages zwischen den neu-


